
 

 
Beitragsordnung des VfR Dostluk Osterode e.V.   
 

Beitragsordnung des VfR Dostluk Osterode e.V. 
 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der 
Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden.  

§ 2 Beschlüsse 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnahmegebühr und 
Umlagen. Die Umlage darf das dreifache eines Jahresbeitrages nicht überschreiten. 

2. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der 
Beschluss gefasst wurde. Aufgrund der JHV am 03. April 2025 gelten die neuen Beiträge ab 
01.01.2026.  

§ 3 Beiträge 
 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. 
Lebensjahr 8,00 € pro Monat 

Erwachsene 11,00 € pro Monat 

Familien 15,00 € pro Monat 

1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.  

2. Familien sind Ehepartner, Lebenspartnerschaften mit und ohne Kinder. Kinder und 
Jugendliche sind Personen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. 

3. Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Sportversicherung des Landessportbundes 
Niedersachsen e.V. (LSB N), die Verwaltungsberufs-genossenschaft und die GEMA in Höhe der 
vom LSO N festgelegten Sätze.   

4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.01. und 01.07. eines jeden 
Jahres vom Girokonto abgebucht.   

5. Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis 
spätestens 31.01. und 31.07. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins.  

6. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5€ pro Mahnung erhoben.   

§ 4 Datenerhebung 

Die Beitrags-, Gebühren und Umlagenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 
personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.   

§ 5 Vereinskonto  
Bank  Sparkasse Osterode am Harz  
IBAN  DE87263510150000039776  
BIC  NOLADE21HZB 

Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.   

 

Osterode, 03. April 2025 


